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Liebe Leserinnen und Leser, 

noch schneller als die Blätter von 

den Bäumen fällt in Berlin derzeit 

das Spitzenpersonal in Koalition 

und Regierung. Man hat den Ein-

druck die Herrschaften beschäfti-

gen sich mehr mit sich selber, als 

mit ihrem Regierungsauftrag. Ein paar aktuelle Entwicklun-

gen hat es nun doch gegeben, über die wir wie gewohnt an 

dieser Stelle gerne berichten möchten. 

Unter anderem sind mit dem verabschiedeten Haushaltsge-

setz 2018 die gesetzliche Grundlage für das Baukindergeld 

gelegt sowie entsprechende Bedingungen und formelle 

Voraussetzungen zur Beantragung von Baukindergeld fest-

gelegt worden. Auch ist ein Regierungsentwurf zur steuerli-

chen Förderung des Mietwohnungsbaus auf den Weg ge-

bracht worden. 

Das Finanzgericht Köln hat sich mit der Ermittlung von Zu-

wendungen an Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsver-

anstaltungen und eines sich daraus evtl. ergebenden geld-

werten Vorteil der teilnehmenden Arbeitnehmer be-

schäftigt. 

Zur weiteren Klarstellung von anschaffungsnahen Aufwen-

dungen als Herstellungskosten im Zusammenhang mit ei-

nem Vermietungsobjekt hat der Bundesfinanzhof Stellung 

genommen. 

Alle weiteren Themen und Entscheidungen finden Sie in der 

folgenden Übersicht. 

Ich hoffe, auch für Sie ist der ein oder andere interessante 

Artikel dabei und wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Ihr 

 

 

 

Torsten Obermann 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtige mit  

Kindern 

 

 

 

 

 

Der erstmalige Neubau oder Erwerb 

von Wohneigentum zur Selbstnut-

zung wird gefördert.  

 

Der Zuschuss beträgt 1.200 € pro 

Jahr und Kind unter 18 Jahre über 

max. 10 Jahre. 

 

Für die Zurechnung von Kindern gilt 

der Zeitpunkt der Antragstellung.  

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzung: Mindestens ein 

Kindergeldberechtigter lebt im 

Haushalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Förderung ist begrenzt auf ein 

steuerliches Haushaltseinkommen 

von jährlich max. 90.000 Euro bei 

einem Kind zzgl. 15.000 Euro je 

weiterem Kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Steuerpflichtigen 

Baukindergeld kann beantragt werden 

Mit dem Anfang Juli 2018 verabschiedeten Haushaltsgesetz 2018 wurde die ge-

setzliche Grundlage für das Baukindergeld gelegt. Die Rahmenbedingungen sind 

geklärt und Anträge auf Baukindergeld können seit dem 18.9.2018 bei der KfW 

gestellt werden (www.kfw.de/zuschussportal – Baukindergeld/Zuschuss 424).  

Die Bedingungen für die Gewährung des Baukindergeldes lauten wie folgt: 

Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur 

Selbstnutzung in Deutschland. Ist bereits selbstgenutztes oder vermietetes Wohn-

eigentum zur Dauernutzung in Deutschland vorhanden, ist eine Förderung mit 

dem Baukindergeld ausgeschlossen. Die Förderung erfolgt durch einen Zuschuss 

in Höhe von 1.200 € pro Jahr für jedes Kind unter 18 Jahren, über einen Zeitraum 

von maximal 10 Jahren. Die Förderung kann also insgesamt 12.000 € für jedes 

Kind betragen. Weiterhin darf das zu versteuernde jährliche Haushaltseinkommen 

90.000 € bei einem Kind, zuzüglich 15.000 € je weiterem Kind, nicht überschrei-

ten. 

Im Detail: 

– Antragsteller: Antragsberechtigt ist, wer selbst kindergeldberechtigt ist oder 

mit der kindergeldberechtigten Person in einem Haushalt lebt. Für jedes Kind 

kann nur einmalig eine Baukindergeldförderung beantragt werden. Ausschlagge-

bend für die Höhe der Förderung ist die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren, die bei 

Antragstellung im Haushalt leben und für die zum Zeitpunkt der Antragstellung 

die Kindergeldberechtigung vorliegt. Für Kinder, die nach Antragseingang geboren 

werden bzw. in den Haushalt aufgenommen werden, kann kein Baukindergeld 

beantragt werden. 

– Haushaltseinkommen: Das zu versteuernde jährliche Haushaltseinkommen 

darf maximal 90.000 € bei einem Kind zzgl. 15.000 € je weiterem Kind unter 18 

Jahren betragen. Maßgeblich ist der Durchschnitt aus den zu versteuernden Ein-

kommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragseingang. So wird für einen in 

2018 gestellten Antrag der Durchschnitt der Einkommen aus den Jahren 2015 und 

2016 gebildet. Zum Haushaltseinkommen zählen die Einkommen des Antragstel-

lers und des Ehe-/Lebenspartners oder des Partners aus eheähnlicher Gemein-

schaft. Das zu versteuernde Haushaltseinkommen wird anhand der Einkommen-

steuerbescheide des Finanzamts nachgewiesen. Sofern kein Einkommensteuerbe-

scheid vorliegt, ist rechtzeitig beim zuständigen Finanzamt ein Bescheid zu bean-

tragen. 

– Wohneigentum: Gefördert wird der Ersterwerb, das heißt der erstmalige Kauf 

oder Neubau von selbstgenutztem Wohneigentum in Deutschland. Sofern der 

Haushalt (Antragsteller sowie Ehe-/Lebenspartner oder Partner aus eheähnlicher 

Gemeinschaft oder Kinder) Eigentum an einer selbstgenutzten oder vermieteten 

Wohnimmobilie in Deutschland zur Dauernutzung besitzt, ist eine Förderung mit 

dem Baukindergeld nicht möglich. Stichtag ist das Datum des Kaufvertrags bzw. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Es kann also im Einzelfall sinnvoll sein, die Antragstellung zeitlich hinauszu-

schieben, z.B. wenn die Geburt eines Kindes bevorsteht. Unten stehende Ausführungen 

hinsichtlich der zeitlichen Restriktion der Antragstellung sind zu beachten. 
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Förderfähig ist der Erwerb oder die 

Errichtung zwischen dem 1.1.2018 

und dem 31.12.2020.  

 

Zeitpunkt der Errichtung ist die 

Erteilung der Baugenehmigung. 

Zeitpunkt des Erwerbs ist das Da-

tum der Unterzeichnung des notari-

ellen Kaufvertrages.  

 

 

 

 

Die Antragstellung muss spätestens 

drei Monate nach dem Einzug erfol-

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es besteht im Falle der Aufgabe der 

Selbstnutzung sowie des Verkaufs 

der Immobilie eine Informations-

pflicht.  

Ebenso sind alle Nachweise über die 

Einhaltung der Förderbedingungen 

aufzubewahren.  

 

 

 

der Baugenehmigung oder Bauanzeige für die neu erworbene oder geschaffene 

Wohnimmobilie.  

Der Antragsteller muss Eigentümer, mindestens Miteigentümer des selbstgenutz-

ten Wohneigentums geworden sein. Dieses muss gemäß Grundbucheintrag zu 

mindestens 50 % dem Haushalt (Antragsteller sowie Ehe-/Lebenspartner oder 

Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft oder Kinder) gehören. Der Nachweis des 

Wohneigentums erfolgt mit Grundbuchauszug. 

Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018 

und dem 31.12.2020 erteilt worden ist. Nach dem jeweiligen Landesbaurecht nur 

anzeigepflichtige Vorhaben sind förderfähig, wenn die zuständige Gemeinde nach 

Maßgabe der jeweiligen Landesbauordnung durch die Bauanzeige Kenntnis er-

langt hat und mit der Ausführung des Vorhabens zwischen dem 1.1.2018 und dem 

31.12.2020 begonnen werden durfte. Beim Erwerb von Neu- oder Bestandsbau-

ten muss der notarielle Kaufvertrag zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 

unterzeichnet worden sein. 

Die Kosten für den Eigentumserwerb (Neubau oder Kauf) ohne Erwerbsnebenkos-

ten müssen höher sein, als die Förderung durch das Baukindergeld. 

– Antragstellung: Der Antrag muss spätestens drei Monate nach Einzug in das 

selbst genutzte Wohneigentum durch den (Mit-)Eigentümer gestellt werden. Es 

gilt das in der amtlichen Meldebestätigung angegebene Einzugsdatum. Beim Er-

werb von einer bereits selbstgenutzten Wohneinheit (z.B. Kauf der gemieteten 

Wohnung), muss der Antrag spätestens drei Monate nach Unterzeichnung des 

notariellen Kaufvertrags gestellt werden. 

Sofern der Kaufvertrag zwischen dem 1.1.2018 und 31.12.2020 abgeschlossen 

bzw. im genannten Zeitraum eine Baugenehmigung erteilt wurde, kann bis spä-

testens zum 31.12.2023 ein Antrag auf Baukindergeld gestellt werden. Die Antrag-

stellung muss allerdings stets innerhalb von drei Monaten nach Einzug erfolgen. 

– Auszahlung: Die Zuschussraten werden jährlich ausgezahlt. Nach positiver Prü-

fung der Nachweise durch die KfW wird die erste Zuschussrate ausgezahlt. Die 

weiteren Zuschussraten werden in den folgenden neun Jahren im selben Monat 

wie die Erstauszahlung überwiesen. 

– Informationspflichten des Zuschussempfängers: Der Anspruch auf Zahlung des 

Baukindergeldes endet zu dem Zeitpunkt, an dem die Selbstnutzung des Wohnei-

gentums aufgegeben wird. Wird die Selbstnutzung der Immobilie innerhalb des 

Zuschusszeitraums aufgegeben oder die Immobilie verkauft, so muss der Zuschus-

sempfänger die KfW informieren. Des Weiteren besteht die Verpflichtung, für 

zehn Jahre nach Zahlung der ersten Zuschussrate alle Nachweise über die Einhal-

tung der Förderbedingungen (relevante Einkommensteuerbescheide, Meldebe-

stätigung, Grundbuchauszug, Nachweis über die Kindergeldberechtigung, Kaufver-

trag, Baugenehmigung, Bauanzeige) im Original aufzubewahren und der KfW auf 

Verlangen vorzulegen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis:  Ist der Einzug im Jahr 2018 vor der Möglichkeit der Beantragung von Baukin-

dergeld am 18.9.2018 erfolgt, kann der Zuschussantrag bis zum 31.12.2018 gestellt wer-

den. Bei Einzug vor dem 18.9.2018 gilt, dass Kinder gefördert werden, die zum Datum des 

Einzugs (gemäß Datum auf amtlicher Meldebestätigung) das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hatten oder spätestens drei Monate nach Einzug geboren wurden. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

 

 

 

Einnahmen aus bestimmten neben-

beruflichen Tätigkeiten oder neben-

beruflicher Pflege sind bis zur Höhe 

von 2.400 Euro p.a. steuerfrei.  

 

 

 

 

 

 

Finanzgericht Baden-Württemberg: 

Auch die Tätigkeit als Fahrer für 

pflegebedürftige Menschen fällt 

unter diese Regelung, da sich die 

Fahrtätigkeit nicht in der reinen 

Beförderung erschöpfe. 

 

Die Revision ist anhängig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für umsatzsteuerpflichtige Unter-

nehmer und Freiberufler  

 

 

 

 

Bisherige Regelung: 

Die Ausgabe von Gutscheinen ohne 

Bezug auf eine hinreichend bezeich-

nete Leistung stellt noch keine um-

satzsteuerliche Leistung dar. 

 

Im Falle einer konkreten Leistungs-

bezeichnung unterliegt der Zah-

lungsbetrag als Anzahlung der Um-

satzbesteuerung.  

Nebenberufliche Tätigkeit als Fahrer in der Altenhilfe 

Ein Steuerpflichtiger begehrte die Steuerfreiheit von bis zu 2.400 € jährlich für 

eine Aufwandsentschädigung aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Fahrer in 

der Altenhilfe. Tätig war er für eine gemeinnützige Einrichtung im Bereich der 

teilstationären Tagespflege für ältere pflegebedürftige Menschen an weniger als 

zwölf Stunden pro Woche. Dabei wurden die Pflegebedürftigen an ihrer Wohnung 

abgeholt und zur Tagespflege gebracht bzw. von der Tagespflege wieder nach 

Hause gefahren und u.a. beim Ein- und Aussteigen sowie beim Anschnallen gehol-

fen sowie sich mit ihnen unterhalten. Das Finanzgericht Baden-Württemberg be-

stätigte mit Urteil vom 8.3.2018 (Aktenzeichen 3 K 888/16) die Steuerfreiheit. 

Die Steuerbefreiungsregelung des § 3 Nr. 26 EStG sei aus gesellschaftspolitischen 

Gründen zur Anerkennung der für das Gemeinwesen wichtigen Tätigkeit der Pfle-

ge eingeführt worden und komme im Streitfall zur Anwendung, weil sich die Tätig-

keit der Fahrer nicht in der reinen Beförderung erschöpfe, sondern auch die Pfle-

ge alter Menschen enthalte. Pflege umfasse „sämtliche persönlich zu erbringen-

de Hilfeleistungen bei den Verrichtungen des täglichen Lebens“. Dazu gehöre 

auch die Hilfe zur Mobilität pflegebedürftiger Personen. Helfe ein Fahrer beim 

Verlassen und Aufsuchen der Wohnung sowie beim Ein- und Ausstieg, bestehe 

auch ein unmittelbarer und persönlicher Kontakt. 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Umsetzung der EU-Gutschein-Richtlinie 

Bislang wird umsatzsteuerlich bei der Ausgabe von Gutscheinen wie folgt differen-

ziert: 

1. Werden Gutscheine ausgegeben, die nicht zum Bezug von hinreichend bezeich-

neten Leistungen berechtigen, handelt es sich lediglich um den Umtausch eines 

Zahlungsmittels (z.B. Bargeld) in ein anderes Zahlungsmittel (Gutschein). Die 

Hingabe des Gutscheins selbst stellt keine Lieferung im umsatzsteuerlichen 

Sinne dar. Eine Anzahlung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes liegt ebenfalls 

nicht vor, da die Leistung nicht hinreichend konkretisiert ist. Erst bei Einlösung 

des Gutscheins unterliegt die Leistung der Umsatzsteuer. 

Beispiele: a) Ein Kino stellt einen Gutschein aus, der sowohl für Filmvor-

führung als auch beim Erwerb von Speisen (z.B. Popcorn) und Getränken 

eingelöst werden kann. b) Ein Kaufhaus stellt einen Gutschein aus, der 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Dieses Urteil verdeutlicht den weiten Auslegungsspielraum, den §  3 Nr. 26 

EStG zur Steuerbefreiung von nebenberuflichen, sozialen Tätigkeiten lässt. Allerdings ist 

gegen das Urteil unter dem Aktenzeichen VI R 9/18 die Revision beim Bundesfinanzhof 

anhängig, so dass die Rechtsfrage noch nicht endgültig geklärt ist. 

Handlungsempfehlung: Stets ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Tätigkeit selbst begüns-

tigt ist und ob die Tätigkeit nebenberuflich erbracht wird. Dass die richtige Einstufung der 

Tätigkeit nicht nur für die Einkommensteuer des Stpfl. von Bedeutung ist, zeigt der vorlie-

gende Streitfall. Diese Frage war im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung der gemein-

nützigen Einrichtung aufgekommen. Das Finanzamt ging davon aus, dass die Steuerfrei-

heit nicht zu gewähren sei und erließ gegen die Einrichtung einen Lohnsteuerhaftungsbe-

scheid. Gemeinnützige Einrichtungen sollten sich ggf. mittels Lohnsteueranrufungsaus-

kunft absichern. 
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Es wurde vom Rat der Europäischen 

Union eine EU-Gutschein-Richtlinie 

erlassen, die auf nach dem 

31.12.2018 ausgegebene Gutschei-

ne anzuwenden ist.  

 

 

 

Einzweck-Gutschein: 

Ort der Leistung sowie die geschul-

dete Mehrwertsteuer stehen bei 

Ausgabe fest. 

Wenn nicht, handelt es sich um ein 

Mehrzweck-Gutschein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folge: 

Die Ausgabe eines Einzweck-

Gutscheins gilt als Leistung, die 

Umsatzsteuer auslöst. 

 

Die Besteuerung von Mehrzweck-

Gutscheinen erfolgt mit deren Einlö-

sung.  

zum Bezug von Waren aus seinem Sortiment berechtigt. c) Ein Buch-

händler stellt Geschenkgutscheine aus, die zum Bezug von Büchern oder 

Kalendern berechtigen. 

2. Werden dagegen Gutscheine über konkret bezeichnete Leistungen ausgestellt, 

unterliegt der gezahlte Betrag als Anzahlung der Umsatzbesteuerung. Bei Aus-

führung der Leistung unterliegt dann nur der ggf. noch zu zahlende Differenz-

betrag der Umsatzsteuer. 

Beispiele: a) Ein Restaurant stellt einen Gutschein über ein Frühstücks- 

und Lunchbuffet aus. b) Ein Kino erstellt Gutscheine über Filmvorführun-

gen. c) Ein Fitnessstudio stellt einen Gutschein zur Benutzung der Son-

nenbank aus. 

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen wird derzeit noch in der EU 

unterschiedlich gehandhabt. Mit dem Ziel einer Vereinheitlichung hat der Rat der 

Europäischen Union am 27.6.2016 die Richtlinie 2016/1065 (EU-Gutschein-

Richtlinie) zur Änderung der sog. Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 

erlassen. Diese ist durch die Mitgliedsstaaten bis zum 31.12.2018 in nationales 

Recht umzusetzen. Die Anwendung erfolgt erstmals auf Gutscheine, die nach dem 

31.12.2018 ausgegeben werden. Auch in Deutschland erfolgt nun eine nationale 

Umsetzung dieser EU-Richtlinie. 

Zukünftig ist zu unterscheiden zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen: 

1. Einzweck-Gutschein: Ein Einzweck-Gutschein ist „ein Gutschein, bei dem der 

Ort der Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistungen 

und die für diese Gegenstände oder Dienstleistungen geschuldete Mehrwert-

steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen“. 

2. Mehrzweck-Gutschein: Sind diese Kriterien nicht erfüllt, liegt ein Mehrzweck-

Gutschein vor. 

Entscheidend ist also, ob der Gutschein die zu liefernde Ware oder zu erbringende 

Leistung so festlegt, dass umsatzsteuerlicher Ort und Mehrwertsteuersatz der 

späteren Lieferung oder Leistung bereits mit Ausgabe des Gutscheins eindeutig 

bestimmt sind. Insofern braucht der Gutschein also nicht auf eine konkrete Wa-

re oder Dienstleistung ausgestellt zu sein, jedoch muss eben der Umsatzsteuerort 

und Umsatzsteuersatz der späteren Lieferung oder Leistung feststehen. 

Die umsatzsteuerlichen Folgen der Ausgabe des Gutscheins stellen sich mithin wie 

folgt dar: 

– Einzweck-Gutschein: Die Ausgabe eines Einzweck-Gutscheins gilt als eine Lie-

ferung der Gegenstände oder Erbringung der Dienstleistungen, zu der der Gut-

schein berechtigt, so dass mit der Ausgabe des Gutscheins die Umsatzsteuer 

ausgelöst wird. Die tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die tatsächli-

che Erbringung der Dienstleistungen bei der späteren Einlösung des Gutscheins 

ist dann ohne umsatzsteuerliche Konsequenzen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Erfolgt die Gutscheinabgabe im eigenen Namen, wohingegen die eigentliche 

Leistungserbringung durch einen anderen Unternehmer erfolgt, liegt eine Kommissions-

konstellation vor. Dies hat zur Konsequenz, dass zwei steuerbare Umsätze vorliegen, 

nämlich a) vom leistungserbringenden Unternehmer an den gutscheinausgebenden Un-

ternehmer und b) von diesem an den Endverbraucher. 
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Der Zeitpunkt der Erfassung eines 

Umsatzes kann ertragsteuerlich und 

umsatzsteuerlich auseinanderfallen, 

was in der Buchführung und im 

Kassensystem zu beachten ist.  

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Unternehmer 

 

 

 

 

 

Die Richtsätze werden auf Grundla-

ge von Betriebsergebnissen unter-

schiedlicher Unternehmen gebildet. 

 

 

Sie dienen der Finanzverwaltung als 

Anhaltspunkt für die Verprobung 

unterschiedlicher Kennzahlen des 

Unternehmens.  

– Mehrzweck-Gutschein: Im Unterschied dazu ist für die Besteuerung von 

Mehrzweck-Gutscheinen deren Einlösung entscheidend. 

Finanzverwaltung veröffentlicht aktualisierte Richtsatzsammlung 

Die Finanzverwaltung gibt regelmäßig sog. Richtsatzsammlungen heraus. Die 

Richtsatzsammlung des Jahres 2017 wurde mit Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums (BMF) vom 5.7.2018 veröffentlicht. Die Richtsätze sind ein Hilfsmittel 

(Anhaltspunkt) für die Finanzverwaltung, Umsätze und Gewinne der Gewerbetrei-

benden zu verproben und ggf. bei Fehlen anderer geeigneter Unterlagen zu schät-

zen. Die Richtsätze sind für die einzelnen Gewerbeklassen auf der Grundlage von 

Betriebsergebnissen zahlreicher geprüfter Unternehmen ermittelt worden. Sie 

gelten nicht für Großbetriebe. Häufig wird die Richtsatzsammlung in Betriebsprü-

fungen eingesetzt. 

Richtsätze werden in Prozentsätzen des wirtschaftlichen Umsatzes für den Rohge-

winn, für den Halbreingewinn und für den Reingewinn ermittelt. Bei Handelsbe-

trieben wird daneben der Rohgewinnaufschlagsatz angegeben. Für Handwerks- 

und gemischte Betriebe ist auch ein durchschnittlicher Rohgewinn I verzeichnet, 

der als Anhaltspunkt für den Waren- und Materialeinsatz dienen soll. 

Die Richtsätze verfügen über einen oberen und unteren Rahmensatz sowie über 

einen Mittelsatz. Hierdurch soll den unterschiedlichen Verhältnissen Rechnung 

getragen werden. So ergeben sich z.B. bei einem innenstadtnahen Restaurant in 

einer Großstadt regelmäßig deutlich höhere Gewinnaufschlagsätze als in einem 

ländlich gelegenen Restaurant. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Handlungsempfehlung: Die neue gesetzliche Regelung ist zwar noch nicht beschlossen, 

wird aber auf Grund der EU-Vorgaben für Gutscheine, die nach dem 31.12.2018 ausgege-

ben werden, gelten. Dies erfordert, dass schon zum jetzigen Zeitpunkt individuell über-

prüft wird, ob sich durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen Änderungen erge-

ben. Ist dies der Fall, müssen die Abläufe in Kassensystemen und im Rechnungswesen 

angepasst werden. 

Hinweis: Zu beachten ist, dass ertragsteuerlich der Umsatz aus der Lieferung oder der 

Erbringung der Dienstleistung erst dann auszuweisen ist, wenn die Lieferung erfolgt ist 

bzw. die Leistung erbracht wurde. Erst dann ist der Umsatz im bilanzsteuerlichen Sinne 

realisiert. Ausweis der Umsatzsteuer und Umsatzverbuchung können also bei Einzweck-

Gutscheinen zeitlich auseinanderfallen. Auch dies ist im Kassensystem und der Buchhal-

tung zu beachten:  

– Ausgabe des Gutscheins: Im Kassensystem ist bei Ausgabe des Gutscheins Umsatzsteu-

er zu buchen, z.B. „Gutschein 19 % USt“ – im Rechnungswesen ist dieser Vorgang auf ein 

separates Konto und zwar erfolgsneutral als Anzahlung/Verbindlichkeit zu buchen, die 

Umsatzsteuerschuld ist auszuweisen. 

– Einlösung des Gutscheins: Im Kassensystem ist dies ohne Umsatzsteuer zu buchen – z.B. 

„Gutschein Einlösung“ –. In der Buchhaltung ist dann zu buchen Anzahlung/

Verbindlichkeit gegen Umsatzerlöse. 

Handlungsempfehlung: Auf der Basis der aktualisierten Richtsätze ist es sinnvoll, auch 

die eigenen Unternehmensdaten zu überprüfen, da bei deutlichen Abweichungen von 

den Werten aus der Richtsatzsammlung die Buchhaltung auf Fehler hin überprüft bzw. 

dokumentiert werden sollte, warum im konkreten Einzelfall sich andere Werte ergeben. 

Hinweis: Die Ermittlung der Werte im Einzelnen bedarf regelmäßig der Zuhilfenahme 

eines steuerlichen Beraters. 
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Für alle Unternehmer und  

Freiberufler 

 

 

 

 

 

 

Finanzministerium Sachsen-Anhalt: 

Die Umwelt- oder Umtauschprämie 

stellt eine Anschaffungspreisminde-

rung des Neufahrzeugs dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Arbeitgeber und  

Arbeitnehmer 

 

 

 

 

 

 

Zuwendungen im Sinne von 

„üblichen“ Betriebsveranstaltungen 

unterliegen nicht der Lohnsteuer 

und Sozialversicherung beim Arbeit-

nehmer.  

 

 

 

 

 

Die Üblichkeit ergibt sich aus den 

Kosten für die Veranstaltung im 

Zusammenhang mit der Anzahl der 

betroffenen Arbeitnehmer.  

 

 

 

Umweltprämie oder Umtauschprämie für Dieselautos 

Derzeit bieten Hersteller ihren Kunden anlässlich der Anschaffung eines Neufahr-

zeugs eine sog. Umwelt- oder auch Umtauschprämie an, wenn diese zugleich ihr 

Altfahrzeug – ein Dieselfahrzeug – entsorgen lassen. Die Abwicklung der Prämie 

erfolgt über den Händler. Zu den ertragsteuerlichen Fragen hierzu hat das Finanz-

ministerium Sachsen-Anhalt mit Schreiben vom 19.4.2018 (Aktenzeichen 46 – S 

2171a-14) Stellung genommen. 

Die Umwelt- oder Umtauschprämie stellt danach eine Anschaffungspreisminde-

rung des Neufahrzeugs dar. Dies gilt sowohl bezüglich eines Pkw des Betriebs - 

als auch des Privatvermögens. Die tatsächliche Abwicklung der Prämie erfolgt 

über den Händler, weshalb sie aus der Sicht des Kunden in unmittelbarem Zusam-

menhang mit den Anschaffungskosten steht. Dem Kunden ist gleichgültig oder 

unbekannt, ob letztlich der Hersteller oder der Händler die Prämie wirtschaftlich 

trägt. Entscheidend aus der Sicht des Kunden ist die Anschaffungspreisminderung. 

Deshalb steht Letztere aus der Sicht des Kunden im unmittelbaren Zusammen-

hang mit der Anschaffung des Neufahrzeugs und der Verschrottung des Altfahr-

zeugs. 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Geldwerter Vorteil bei Betriebsveranstaltungen 

Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer aus Anlass von Betriebsver-

anstaltungen gehören nicht zum Arbeitslohn und unterliegen damit nicht der 

Lohnsteuer und der Sozialversicherung, wenn es sich um Leistungen im ganz über-

wiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers handelt. Voraussetzung für 

die Steuerfreiheit ist weiter, dass es sich um herkömmliche (übliche) Betriebsver-

anstaltungen und um in diesem Rahmen übliche Zuwendungen handelt. Die Frage 

der „Üblichkeit“ der Zuwendungen ist gesetzlich geregelt. Zu diesem Zweck sind 

die maßgeblichen Kosten der Veranstaltung zu ermitteln und diese dann durch die 

Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer zu dividieren. Es erfolgen also zwei Berech-

nungsschritte: 

1. Ermittlung der maßgeblichen Kosten der Betriebsveranstaltung: Als Zuwendun-

gen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer anlässlich einer Betriebsveranstal-

tung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer her-

anzuziehen. Unerheblich ist, ob es sich dabei um dem Arbeitnehmer individuell 

zurechenbare Aufwendungen oder um einen rechnerischen Anteil an den Kosten 

der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den 

äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z.B. Kosten für den Eventmanager, 

für die Anmietung und Ausschmückung des Festsaals) aufwendet. Zudem sind 

dem Arbeitnehmer die auf dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen 

als Zuwendungen zuzurechnen. 

2. Ermittlung der Zuwendung pro teilnehmendem Mitarbeiter: Soweit solche Zu-

wendungen den Betrag von 110 € pro Veranstaltung und teilnehmendem Arbeit-

nehmer nicht übersteigen, stellen diese keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Eine Umwelt- oder Umtauschprämie ist also nicht als Einnahme zu erfassen, 

sondern mindert die Anschaffungskosten des Neufahrzeugs und damit dann auch die 

Abschreibung. 
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Für die Steuerfreiheit dürfen die 

Kosten pro Veranstaltung und Teil-

nehmer den Betrag von 110 Euro 

nicht übersteigen. Aufwendungen 

für Begleitpersonen werden dem 

Arbeitnehmer zugerechnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

An einer Weihnachtsfeier waren 27 

Arbeitnehmer angemeldet, es nah-

men aber nur 25 Personen teil.  

Der Arbeitgeber verteilte die Ge-

samtkosten auf 27 angemeldete 

Arbeitnehmer und versteuerte den 

Pro-Kopf-Betrag auf 25 Teilnehmer 

nach Abzug des Freibetrages von 

jeweils 110 Euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Finanzgericht Köln bestätigte 

diese Auffassung.  

Die anteiligen Aufwendungen für 

die beiden Arbeitnehmer, die nicht 

an der Veranstaltung teilnahmen, 

sind fehlgeschlagene Aufwendun-

gen des Arbeitgebers.  

dar. Insoweit handelt es sich um einen Freibetrag, so dass nur die den Freibetrag 

übersteigenden Zuwendungen zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führen. Die 

Freibetragsregelung ist für bis zu zwei Veranstaltungen jährlich anzuwenden (also 

wird jeweils der Freibetrag von 110 € gewährt). Bei mehr als zwei Betriebsveran-

staltungen jährlich kann der Arbeitgeber die beiden Veranstaltungen auswählen, 

für die der Freibetrag von 110 € zur Anwendung kommt. 

Nach wie vor umstritten ist die Frage, auf wie viele Personen die Gesamtkosten 

rechnerisch zu verteilen sind. Das Finanzgericht Köln hatte insoweit über einen 

in der Praxis vielfach anzutreffenden Fall zu entscheiden. Der Sachverhalt stellte 

sich – verkürzt dargestellt – wie folgt dar: 

– Der Arbeitgeber (eine GmbH – Stpfl.) beschäftigte 30 Personen. Ende des Jah-

res 2016 plante die Stpfl. die Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses als 

Weihnachtsfeier, zu der sie alle Betriebsangehörigen einlud.  

– Insgesamt 27 der Arbeitnehmer sagten daraufhin ihre Teilnahme zu. Die Stpfl. 

gab dementsprechend bei der Auftragserteilung an den Veranstalter eine Teil-

nehmeranzahl von 27 Personen an, anhand derer die Veranstaltung kalkuliert 

wurde.  

– Am 17.11.2016 nahmen tatsächlich nur 25 Arbeitnehmer am Kochkurs teil, 

nachdem zwei der angemeldeten Arbeitnehmer kurzfristig absagt hatten. Dies 

führte jedoch nicht zu einer Verminderung der veranschlagten Veranstaltungs-

kosten, da der Veranstalter entsprechend der ursprünglich angemeldeten Teil-

nehmerzahl die Menge an benötigten Lebensmitteln und Getränken kalkuliert 

und diese bereitgestellt hatte.  

– Für den durchgeführten Kochkurs entstanden der Stpfl. Kosten i.H.v. 3.052,35 € 

brutto. Die Stpfl. berechnete im Rahmen der Lohnsteuervoranmeldung für die-

se Weihnachtsfeier eine lohnsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage i.H.v. 

76,25 € und versteuerte diesen Betrag. Dem lag die Überlegung zu Grunde, 

dass Kosten, die auf die zwar angemeldeten, aber nicht teilnehmenden Arbeit-

nehmer entfallen, nicht Teil der Zuwendungen seien. Die Gesamtkosten der 

Weihnachtsfeier i.H.v. 3.052,35 € wurden dementsprechend durch die Anzahl 

der angemeldeten (27) und nicht durch die Anzahl der teilnehmenden (25) 

Arbeitnehmer geteilt, so dass sich ein Pro-Kopf-Betrag von 113,05 € ergab. 

Insgesamt legte die Stpfl. der Lohnversteuerung damit Zuwendungen an ihre 

Arbeitnehmer im Rahmen des Kochkurses i.H.v. 2.826,25 € (25 x 113,05 €) zu 

Grunde. Nach Abzug der Freibeträge i.H.v. insgesamt 2.750 € (25 x 110 €) ver-

blieb sodann ein steuerpflichtiger Betrag in Höhe von 76,25 €. 

– Das Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, dass die angefallenen Kosten 

auf die anwesenden Teilnehmer aufzuteilen wären. 

Das Finanzgericht bestätigte mit Urteil vom 27.6.2018 (Aktenzeichen 3 K 870/17) 

die Auffassung der Stpfl. Die vom Arbeitgeber aufgewendeten Kosten für die bei-

den Arbeitnehmer, die nach ursprünglicher Anmeldung zur Weihnachtsfeier kurz-

fristig wieder abgesagt hatten, wirkten sich auf die Höhe des steuerpflichtigen 

Arbeitslohns der teilnehmenden Arbeitnehmer nicht aus. Denn insoweit liegen 

allein fehlgeschlagene Aufwendungen des Arbeitgebers vor, aber gerade keine 

Zuwendungen an diejenigen Arbeitnehmer, die tatsächlich an der Betriebsveran-

staltung teilgenommen haben.  

Hinsichtlich solcher vergeblicher Aufwendungen des Arbeitgebers handelt es sich 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Die Revision ist anhängig.  

 

 

Für alle Arbeitgeber und  

Arbeitnehmer 

 

 

Sachbezüge sind in vollem Umfang 

steuerpflichtig, wenn sie die Frei-

grenze von 44 Euro im Monat über-

steigen.  

 

zwar um Ausgaben, die durch die konkret stattgefundene Betriebsveranstaltung 

bzw. deren Durchführung entstanden sind. Sie wurden dadurch verursacht, dass 

im Rahmen der Planung und Kalkulation der Veranstaltung von der Teilnahme 

aller Arbeitnehmer ausgegangen wurde und eine entsprechend dimensionierte 

Bestellung beim betreffenden Dienstleister erfolgte. Durch die kurzfristige Absage 

der Teilnahme einzelner Arbeitnehmer und den durch diese Kurzfristigkeit beding-

ten Umstand, dass die Kosten der Betriebsveranstaltung nicht mehr vermieden 

werden konnten, sind jedoch Aufwendungen entstanden, für die der Arbeitgeber 

zwar eine entsprechende Gegenleistung erhalten hat. Diese hatte für ihn jedoch 

keinen Wert, da er die Gegenleistung nicht – wie vorgesehen – den nicht teilneh-

menden Arbeitnehmern zuwenden konnte.  

Auch führe das Nichterscheinen eingeladener Arbeitnehmer bei den teilnehmen-

den Arbeitnehmern nicht zu einer höheren Zuwendung und somit nicht zu einer 

besteuerungsfähigen Bereicherung. Damit handelt es sich bei solchen fehlgeschla-

genen Aufwendungen zwar um berücksichtigungsfähige Betriebsausgaben, nicht 

jedoch um geldwerte Vorteile der teilnehmenden Arbeitnehmer, wie das Finanz-

gericht ausführt. 

Versandkosten im Zusammenhang mit Sachbezügen  

Sachbezüge sind monatlich bis zu 44 € steuerfrei. Insofern handelt es sich aller-

dings um eine Freigrenze, sodass bereits ein geringfügiges Überschreiten des 44 €

-Grenzwerts dazu führt, dass der gesamte Betrag der Lohnsteuer unterliegt. Da-

her ist die Ermittlung des steuerlichen Werts des Sachbezugs von besonderer Be-

deutung. Hierzu stellt der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 6.6.2018 (Aktenzeichen 

VI R 32/16) Folgendes fest: 

– Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Sachbezug mit dem „üblichen End-

preis“ zu bewerten. Üblicher Endpreis ist der Endverbraucherpreis und damit 

der im allgemeinen Geschäftsverkehr von Letztverbrauchern für identische 

bzw. gleichartige Waren tatsächlich gezahlte günstigste Einzelhandelspreis am 

Markt. 

– Liefert der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, liegt eine 

zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor. Der Vorteil 

hieraus ist in die Berechnung der Freigrenze von 44 € einzubeziehen. 

– Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhandelspreis des Sachbezugs 

am Markt im Versand- oder Onlinehandel gefunden wird. Ist der Versand dort 

als eigenständige Leistung ausgewiesen und nicht bereits im Einzelhandelsver-

kaufspreis und damit im Endpreis im Sinne der gesetzlichen Vorschrift zur Be-

wertung des Sachbezugs enthalten, tritt der geldwerte Vorteil aus der Liefe-

rung „nach Hause“ bei der Berechnung der Freigrenze von 44 € zum Waren-

wert hinzu. 

Im Urteilsfall gewährte der Arbeitgeber seinen Mitarbeiten unter bestimmten 

Voraussetzungen Sachprämien (insbesondere handelsübliche Verbrauchsgüter, 

u.a. Unterhaltungselektronik, Werkzeuge, Kosmetik, Bekleidung, Lebensmittel, 

Haushaltsgeräte). Hierzu bediente er sich der Firma X-GmbH. Jeder bezugsberech-

tigte Arbeitnehmer konnte über einen Onlinezugang monatlich aus der Ange-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist nun unter dem Aktenzeichen VI  R 31/18 die Revision 

beim Bundesfinanzhof anhängig, so dass die Rechtsfrage noch offen ist. 
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Sachverhalt: 

Der Arbeitgeber gewährte den Mit-

arbeitern Sachprämien, die diese 

auf einer Online-Plattform eines 

Anbieters auswählen konnten. 

Dem Arbeitgeber wurden neben 

den Sachbezügen auch eine Ver-

sand- und Handling-Pauschale je 

Bestellung in Rechnung gestellt. 

  

 

 

 

 

Das Finanzamt bezog die Pauschale 

in die Berechnung des Sachbezugs-

wertes ein, so dass dieser die Frei-

betragsgrenze von 44 Euro über-

schritt. Der Sachbezug wurde da-

raufhin in vollem Umfang der Lohn-

steuer unterworfen.  

 

 

 

 

 

 

Bundesfinanzhof: 

Die Lieferung der Ware durch den 

Arbeitgeber in die Wohnung des 

Arbeitnehmers stellt eine 

(zusätzliche) gesonderte Leistung 

dar. Sie erhöht zwar nicht den Wa-

renwert, ist aber in die Berechnung 

der 44-Euro-Freigrenze einzubezie-

hen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Vermieter 

 

 

 

 

botspalette der X-GmbH einen Sachbezug auswählen. Anschließend bestellte der 

Arbeitgeber die Ware bei der X-GmbH, die ihm nebst einer sog. Versand- und 

Handling-Pauschale in Rechnung gestellt wurden. Nach dem Ausgleich der Rech-

nung bezog die X-GmbH die Waren von ihren Lieferanten und versandte sie an 

den jeweiligen prämienberechtigten Mitarbeiter der Stpfl. oder händigte die Wa-

ren dem Arbeitgeber zur Verteilung im Betrieb aus. Der dem Arbeitgeber in Rech-

nung gestellte Bruttobetrag der Sachbezüge einschließlich Umsatzsteuer betrug 

regelmäßig 43,99 €. Darüber hinaus hatte dieser in der Regel für jede Bestellung 

eine Versand- und Handling-Pauschale i.H.v. 6 € zu zahlen.  

Das Finanzamt bezog die Versand- und Handling-Pauschale in die Ermittlung der 

44 €-Freigrenze ein, so dass diese überschritten war und mithin der Sachbezug 

der Lohnsteuer unterlag. Das Gericht führt zur Ermittlung des Werts des Sachbe-

zugs aus, dass der Sachbezug im Grundsatz nach den Kosten bemessen werden 

kann, die der Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat, sofern der Arbeitge-

ber die Ware oder Dienstleistung aus Quellen bezogen hat, die auch Endverbrau-

chern zugänglich sind, und die Kosten um etwaige Nachlässe (etwa Mengenra-

batte) bereinigt werden, die Endverbraucher nicht erhalten hätten. Eine hiervon 

abweichende Wertbestimmung bedarf des konkreten Nachweises, dass eine 

Schätzung des üblichen Endpreises am Abgabeort anhand der vom Arbeitgeber 

aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des Sachbezugs nicht entspricht.  

Fracht-, Liefer- und Versandkosten zählen im Grundsatz nicht zum maßgeblichen 

Endpreis. Es handelt sich hierbei nicht um die Gegenleistung des Letztverbrau-

chers für die Ware. Liefert allerdings der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung 

des Arbeitnehmers, liegt eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeit-

nehmer vor. Die Kosten des Arbeitgebers hierfür erhöhen deshalb nicht den Wa-

renwert des zugewendeten Wirtschaftsguts. Vielmehr liegt ein gesonderter Sach-

bezug vor. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es an einer Bereicherung 

fehlen kann, wenn der Arbeitnehmer für das Empfangene selbst nichts hätte auf-

wenden müssen. 

Für Hauseigentümer 

Steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus soll der 

Mietwohnungsneubau durch eine steuerliche Sonderabschreibung gefördert wer-

den. Neben der normalen Abschreibung von in der Regel 2 % pro Jahr soll eine 

Sonderabschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgen-

den drei Jahren von jeweils bis zu 5 % ermöglicht werden. Bemessungsgrundlage  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: In diesen Fällen ist also stets zu prüfen, ob die Lieferung der Ware ein selb-

ständiger Sachbezug ist, der die insgesamt steuerlich relevanten Sachbezüge des Monats 

erhöht und dann ggf. zum Überschreiten der 44 €-Grenze führen kann.  

Bei diesem Urteil zeigt sich, dass die 44 €-Freigrenze Gestaltungsmöglichkeiten bietet, 

aber in diesen Fällen auch sorgfältig der Wert des Sachbezugs ermittelt werden muss. Im 

vorliegenden Fall hätte der Arbeitgeber das von der Firma X-GmbH angebotene Modell 

mittels Lohnsteueranrufungsauskunft beim Finanzamt prüfen lassen können. Dies sollte 

in Erwägung gezogen werden, wenn ein solches Gestaltungsmodell in einer größeren Zahl 

an Fällen angewendet werden soll und damit das steuerliche Risiko hoch ist. 
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Gemäß eines Regierungsentwurfes 

soll der Mietwohnungsneubau 

durch Sonderabschreibungen von 

viermal 5 % der Anschaffungs-/

Herstellungskosten gefördert wer-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

Förderfähig sind Maßnahmen zum 

Bau von neuem Wohnraum, denen 

ein Bauantrag zwischen dem 

31.8.2018 und dem 1.1.2022 zu-

grunde liegt.  

 

 

 

 

 

Für alle Vermieter 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen für die Instandhal-

tung oder Modernisierung eines 

Vermietungsobjektes innerhalb von 

drei Jahren nach Erwerb sind Her-

stellungskosten, wenn sie 15 % der 

Anschaffungskosten des Gebäudes 

übersteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesfinanzhof 2016: 

Auch Schönheitsreparaturen gehö-

ren zu den anschaffungsnahen Her-

stellungskosten – Erhaltungsauf-

wendungen, die üblicherweise jähr-

lich anfallen, allerdings nicht.  

sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten und förderfähi-

gen Wohnung, maximal jedoch 2.000 € je qm Wohnfläche.  

Die Sonderabschreibungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn: 

– durch Baumaßnahmen auf Grund eines nach dem 31.8.2018 und vor dem 

1.1.2022 gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bau-

anzeige neuer, bisher nicht vorhandener Wohnraum in einem Gebäude ge-

schaffen wird, der für die entgeltliche Überlassung zu Wohnzwecken geeignet 

ist, 

– die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 € je m² Wohnfläche nicht 

übersteigen und 

– die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 

neun Jahren der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient. 

Ein Verstoß gegen die Nutzungsvoraussetzungen führt zur rückwirkenden Versa-

gung der bereits in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen. 

Anschaffungsnahe Aufwendungen: Unvermutet angefallene Kos-

ten  

Fallen bei einem Vermietungsobjekt in den ersten Jahren nach Erwerb Instandset-

zungs- und Modernisierungsaufwendungen an, so ist die Grenze für den sog. an-

schaffungsnahen Aufwand zu beachten. Vereinfacht ausgedrückt sind Instandset-

zungs- und Modernisierungsaufwendungen immer dann als Herstellungskosten 

einzustufen und können mithin nur über die Abschreibung zeitlich verteilt geltend 

gemacht werden, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des 

Gebäudes anfallen und ohne Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des Ge-

bäudes übersteigen. Wird diese Wertgrenze nicht überschritten, können solche 

Aufwendungen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten vollumfänglich steu-

erlich als Erhaltungsaufwendungen geltend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte in drei grundlegenden Urteilen v. 14.6.2016 

(Aktenzeichen IX R 25/14, IX R 15/15 und IX R 22/15) zur Abgrenzung des steuerli-

chen Begriffs der anschaffungsnahen Herstellungskosten eine weite Auslegung 

bestätigt. Auch Schönheitsreparaturen (z.B. Tapezieren, Anstreichen oder Kalken 

der Wände und Decken, Streichen von Fußböden, Heizkörper, Innen- und Außen-

türen sowie Fenster) und Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft so-

wie Aufwendungen für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende we-

sentliche Verbesserung zählen zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten. 

Dies gilt selbst dann, wenn sie nicht in einem engen räumlichen, zeitlichen und 

sachlichen Zusammenhang mit Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-

men angefallen sind. Nicht zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten gehö-

ren Erhaltungsaufwendungen, die üblicherweise jährlich anfallen, wie z.B. Hei-

zungswartung, Aufzugswartung oder Ablesekosten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt hinsichtlich der genauen Ausge-

staltung der Sonderabschreibung abzuwarten. 

Hinweis: In zeitlicher Hinsicht beginnt diese Frist mit dem Tag der Anschaffung des Ge-

bäudes und endet drei Jahre später, ist also nicht an das Kalenderjahr gebunden. Die 

Berechnung erfolgt auf den Tag genau. 
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Bundesfinanzhof 2018: 

Auch unvermutete Aufwendungen 

für Mängel, die im Zeitpunkt des 

Erwerbs bereits vorhanden, aber 

verborgen waren, sind Herstellungs-

kosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesfinanzhof stellt zur Abgrenzung anschaffungsnaher Herstellungskosten 

mit Urteil vom 13.3.2018 (Aktenzeichen IX R 41/17) weiter fest: 

– Unvermutete Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen, die dazu dienen, 

Schäden zu beseitigen, welche auf Grund des langjährigen vertragsgemäßen 

Gebrauchs der Mietsache durch den Nutzungsberechtigten entstanden sind, 

führen unter den weiteren Tatbestandsvoraussetzungen zu anschaffungsnahen 

Herstellungskosten. 

– Dies gilt auch, wenn im Rahmen einer solchen Renovierung „verdeckte“, d.h. 

dem Stpfl. im Zuge der Anschaffung verborgen gebliebene, jedoch zu diesem 

Zeitpunkt bereits vorhandene Mängel, behoben werden. 

Im Urteilsfall erwarben die Stpfl. in 2012 eine vermietete Eigentumswohnung 

(Kaufpreis 60.000 €; anteilige Anschaffungskosten für das Gebäude 40.316 €). In 

der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2014 machten sie Instandhal-

tungsaufwendungen von insgesamt 12.406 € geltend, die anteilig auf die Erneue-

rung des Badezimmers (8.517 €), die Erneuerung der Elektroinstallation (2.000 €), 

den Einbau von Fenstern (1.275 €), den Austausch einer Scheibe (186 €) sowie auf 

verschiedene Ersatzteile und Kleinmaterialien (428 €) entfielen. 

Das Finanzamt berücksichtigte im Einkommensteuerbescheid lediglich die Kosten 

für verschiedene Ersatzteile und Kleinmaterialien in Höhe von 428 € als sofort 

abziehbare Erhaltungsaufwendungen; die übrigen Aufwendungen von 11.978 € 

ordnete das Finanzamt den anschaffungsnahen Herstellungskosten zu und be-

rücksichtigte diese lediglich im Rahmen der Abschreibungen. 

Im Einspruchsverfahren trugen die Stpfl. vor, bei den durchgeführten Arbeiten 

habe es sich um Schönheitsreparaturen gehandelt. Überdies könne die Sonderre-

gelung für anschaffungsnahe Aufwendungen im Streitfall nicht zur Anwendung 

kommen, da die langjährige Mieterin kurz nach Erwerb der Wohnung plötzlich 

verstorben sei und die Wohnung ohne Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 

nicht erneut habe vermietet werden können. Das Badezimmer sei 40 Jahre alt und 

verwohnt, die Fenster lediglich einfach verglast, die Fensterrahmen defekt und 

die Fußböden schadhaft gewesen. Die Elektroinstallation habe nicht mehr dem 

aktuellen VDE-Standard entsprochen. Diese Situation sei für die Stpfl. nicht vor-

hersehbar gewesen. Der Einspruch der Stpfl. hatte keinen Erfolg. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Im Kern argumen-

tiert das Gericht, dass im Regelfall von einer Renovierung und Modernisierung im 

Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes ausgegangen werden kann, 

soweit bauliche Maßnahmen innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung 

durchgeführt werden. Insoweit enthält die gesetzliche Vorschrift eine Regelver-

mutung für das Vorliegen anschaffungsnaher Herstellungskosten, ohne dass es 

einer Einzelfallprüfung bedarf. Im Rahmen dieser Regelvermutung sind auch die 

Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung verdeckter – im Zeitpunkt 

der Anschaffung des Gebäudes jedoch bereits vorhandener – Mängel den an-

schaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen. Gleiches gilt für Kosten zur Be-

seitigung von bei Anschaffung des Gebäudes angelegter, aber erst nach dem Er-

werb auftretender altersüblicher Mängel und Defekte; auch solche Aufwendun-

gen sind ihrer Natur nach verdeckte Mängel und mithin in die Betragsgrenze der 

anschaffungsnahen Herstellungskosten mit einzubeziehen. 

 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Gesellschafter einer Kapital-

gesellschaft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verluste aus der Veräußerung von 

Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 

dürfen nur zu 60 % abgezogen wer-

den. 

 

Das gilt auch dann, wenn keine 

Einnahmen aus der Beteiligung 

erzielt wurden, aber die Absicht auf 

Einnahmenerzielung bestand.  

 

 

 

 

 

Bundesfinanzhof: 

Auch im Falle der Auflösung einer 

Kapitalgesellschaft sind die damit 

verbundenen Aufwendungen nur zu 

60 % abzugsfähig.  

 

 

 

 

 

Für Kapitalgesellschaften 

Teilabzugsverbot bei Auflösungsverlust 

Bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb ist auch der Verlust aus der Auflösung 

einer Kapitalgesellschaft zu berücksichtigen, wenn der Gesellschafter innerhalb 

der letzten fünf Jahre am Grund- oder Stammkapital qualifiziert (zu mindestens 

1 %) beteiligt war und er die Beteiligung in seinem Privatvermögen hielt. Dabei 

wird das Veräußerungsergebnis – verkürzt dargestellt – ermittelt aus der Gegen-

überstellung von Veräußerungspreis und Anschaffungskosten, die noch um die 

Veräußerungskosten gemindert werden. 

Vor diesem Hintergrund ist das nicht zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des 

Bundesfinanzhofs vom 29.5.2018 (Aktenzeichen IX R 40/17) zu sehen. Das Gericht 

hatte in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass bei der 

Ermittlung des Verlusts aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesell-

schaft oder der Auflösung der Gesellschaft die Anschaffungs- und die Veräuße-

rungskosten nur zu 60 % abgezogen werden dürfen. Dies gelte auch dann, wenn 

der Stpfl. zwar keine durch seine Beteiligung vermittelten Einnahmen erzielt, aber 

mit der Absicht der – nach dem Teileinkünfteverfahren nur zu 60 % steuerpflichti-

gen – Betriebsvermögensmehrung oder Einnahmenerzielung gehandelt hat. 

Im Streitfall hatte der Alleingesellschafter einer GmbH, die ihm zu keiner Zeit Ein-

künfte vermittelt hatte, einen Verlust aus deren Liquidation erlitten. 

Dazu hat der Bundesfinanzhof festgestellt, dass nach dem Teileinkünfteverfahren 

40 % des gemeinen Werts steuerfrei sind. Die hiermit in wirtschaftlichem Zusam-

menhang stehenden Aufwendungen sind nur zu 60 % abzuziehen. Denn Betriebs-

vermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungskosten oder Wer-

bungskosten, die mit den Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen in wirt-

schaftlichem Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in welchem Ver-

anlagungszeitraum die Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen, 

bei der Ermittlung der Einkünfte nur zu 60 % abgezogen werden. Entsprechendes 

gilt, wenn bei der Ermittlung der Einkünfte der Wert des Betriebsvermögens oder 

des Anteils am Betriebsvermögen oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

oder der an deren Stelle tretende Wert mindernd zu berücksichtigen sind. 

Insoweit soll bei steuerfreien Einnahmen kein doppelter steuerlicher Vorteil durch 

den zusätzlichen Abzug von unmittelbar mit diesen zusammenhängenden Auf-

wendungen erzielt werden können. Und nach der ab dem VZ 2011 geltenden Ge-

setzeslage ist für die Anwendung eines Abzugs von nur 60 % für die Betriebsver-

mögensminderungen, Betriebsausgaben und Veräußerungskosten die Absicht zur 

Erzielung von (teilweise steuerfreien) Betriebsvermögensmehrungen oder Einnah-

men ausreichend. Es kommt – anders als nach der früheren Gesetzesfassung – 

nicht darauf an, ob der Stpfl. aus dieser Beteiligung tatsächlich zu irgendeinem 

Zeitpunkt Gewinnausschüttungen erlangt hat. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof bestätigt also die weite Auslegung des Begriffs der an-

schaffungsnahen Herstellungskosten. In der Praxis sollte daher tunlichst vermieden wer-

den, dass die 15 %-Schwelle in den ersten drei Jahren nach dem Erwerb der Immobilie 

überschritten wird. Ggf. ist das zeitliche Aufschieben von Maßnahmen sinnvoll. 
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Für Gesellschafter von Kapitalge-

sellschaften 

 

 

 

 

 

Der Gesellschafter einer Kapitalge-

sellschaft kann auf Antrag auf die 

Anwendung des Abgeltungssteuer-

satzes auf Gewinnausschüttungen 

verzichten und stattdessen den 

tariflichen Steuersatz unter Berück-

sichtigung des Teileinkünfteverfah-

rens wählen.  

 

 

 

 

 

 

Für das Wahlrecht sind weitere 

Voraussetzungen erforderlich 

(Beteiligungshöhe, berufliche Tätig-

keit für die Gesellschaft).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesfinanzhof: 

Die berufliche Tätigkeit muss nicht 

ausschließlich für die Gesellschaft 

ausgeübt werden, bei der der Ge-

sellschafter unmittelbar beteiligt ist. 

 

Sie kann auch für eine Tochterge-

sellschaft erbracht werden, wenn 

die Tätigkeit einen engen Zusam-

menhang zur Beteiligung an der 

Muttergesellschaft hat.  

Wahlrecht zum Ausschluss des Abgeltungssteuersatzes  

Mit Urteil vom 27.3.2018 (Aktenzeichen VIII R 1/15) hat sich Bundesfinanzhof mit 

der Möglichkeit befasst, dass der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft auf die 

Anwendung des Abgeltungssteuersatzes auf erhaltene Gewinnausschüttungen 

verzichtet. Dieses Wahlrecht setzt voraus, dass eine Beteiligung von mindestens 

1 % vorliegt und der Gesellschafter beruflich für diese Gesellschaft tätig ist (nach 

der jüngsten Gesetzesänderung ist ab 2017 erforderlich, dass der Gesellschafter 

„durch eine berufliche Tätigkeit für die Gesellschaft maßgeblichen unternehmeri-

schen Einfluss auf deren wirtschaftliche Tätigkeit nehmen kann“). Ohne berufliche 

Tätigkeit ist eine Beteiligungsquote von mindestens 25 % erforderlich. Der Ver-

zicht auf die Abgeltungssteuer kann vorteilhaft sein, weil insoweit die Einschrän-

kungen betreffend den Werbungskostenabzug und die Verlustverrechnung für 

Kapitalerträge aus der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft aufgehoben wer-

den. 

Vor diesem Hintergrund ist der konkrete Streitfall zu sehen, in dem der Stpfl. als 

Geschäftsführer der H-GmbH tätig war. Diese Gesellschaft war eine Tochtergesell-

schaft der B-GmbH, an der der Geschäftsführer mit 5,75 % beteiligt war. Zwischen 

der B-GmbH als Organträgerin und der H-GmbH bestand im Streitjahr eine ertrag-

steuerliche Organschaft. Der Stpfl. hatte seine Anteile (und darüber hinaus auch 

Einzahlungen in die Kapitalrücklage) durch ein Darlehen i.H.v. 230.000 € finan-

ziert. Er beantragte, die Schuldzinsen und Gebühren unter Anwendung des       

Teileinkünfteverfahrens zu 60 % als Verlust bei den tariflich zu besteuernden Ein-

künften aus Kapitalvermögen zu behandeln. Das Finanzamt lehnte diesen Antrag 

mit der Begründung ab, der Stpfl. sei lediglich für die Tochter-GmbH der B-GmbH 

beruflich tätig gewesen – und dies sei für den gestellten Antrag nicht ausreichend. 

Der Bundesfinanzhof hat dem Anliegen des Stpfl. hingegen stattgegeben: Die Fra-

ge, ob der Stpfl. in seiner Funktion als Geschäftsführer der H-GmbH nach den Um-

ständen des Streitfalls (auch) „für“ die B-GmbH beruflich tätig war, hat der Bun-

desfinanzhof bejaht.  

Das Gesetz erfasse mit dem Merkmal „für diese“ nicht nur berufliche Tätigkeiten, 

die auf einer unmittelbaren vertraglichen Beziehung zwischen dem Gesellschafter 

und derjenigen Kapitalgesellschaft beruhen, an der die unmittelbare Beteiligung 

besteht und von der Kapitalerträge bezogen werden, für die ein Antrag gestellt 

werden soll. „Für“ eine Kapitalgesellschaft könnten auch Tätigkeiten ausgeübt 

werden, die auf Ebene einer Tochtergesellschaft entfaltet werden, wenn diese 

Tätigkeit auf Grund besonderer Umstände in einem engen Zusammenhang zur 

Beteiligung an der Muttergesellschaft stehe. 

Da nun im Streitfall die Organträgerin B-GmbH als reine Holding tätig war und 

Einkünfte allein aus den Gewinnabführungen oder Ausschüttungen ihrer operativ 

tätigen Tochtergesellschaften erzielte, wirkte sich die Tätigkeit des Stpfl. bei der  

H-GmbH direkt auf ihr Ergebnis aus, sodass seine Tätigkeit bei der H-GmbH auch 

als Tätigkeit „für“ die B-GmbH zu würdigen war. 

 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Bereits im Jahr 2014 hatte der Bundesfinanzhof (Urteil v. 2.9.2014, Aktenzei-

chen IX R 43/13) entschieden, dass diese gesetzliche Neuregelung als verfassungsgemäß 

anzusehen ist. 
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In eigener Sache 

Standort Bremen 

Nach Baustart zu Beginn des Jahres wurde am 2. November 2018 das Richtfest 

und damit die Fertigstellung des Rohbaus für das neue Bürogebäude der Westprü-

fung Emde in Bremen gemeinsam mit den Handwerkern, Nachbarn und Projekt-

partnern gefeiert. Damit ist ein bedeutendes Etappenziel auf dem Weg zur Fertig-

stellung erreicht worden. Ein (weitgehend) störungsfreier Bauablauf und die sehr 

gute Zusammenarbeit aller Beteiligten trugen in besonderem Maße zum zügigen 

Baufortschritt bei. Das Projekt umfasst ein Bürogebäude mit umliegender Außen-

anlage, welches Mitte 2019 bezogen werden soll. 

In dem viergeschossigen Bürogebäude entsteht eine moderne Arbeitswelt mit 

flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. Das Gebäude bietet Platz für rd. 100 Mitarbeiter 

und ist klar auf weiteres Wachstum unserer Gesellschaft ausgelegt. Wir hoffen, 

dass es weiterhin zügig voran geht und freuen uns auf den kommenden Einzug. 

Wir begrüßen recht herzlich Frau Giesela Schaefer. Seit 15. Oktober 2018 ver-

stärkt sie als erfahrene Steuerberaterin die Westprüfung Emde GmbH & Co. KG. 

Wir wünschen Frau Schaefer einen guten Start und freuen uns sehr auf die Zu-

sammenarbeit.  

Standort Gießen 

Wir begrüßen recht herzlich Herrn Markus Bron. Herr Bron startet am 1. Dezem-

ber 2018 als Steuerassistent im Bereich unserer Steuerberatung und wird in unse-

rer Kanzlei wie auch im Steuerbüro Schnell Westprüfung Emde tätig sein. Wir 

wünschen Herrn Bron einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit.  

Am Mittwoch, 5. Dezember 2018, veranstaltet Westprüfung Emde mit der IHK 

Gießen-Friedberg ein Seminar zum Thema „Steuerliche Neuerungen und Jahres-

abschluss“. Das Seminar findet in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr im  

IHK Schulungszentrum Gießen statt. Referenten sind Herr Axel Becker, Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater, sowie Herr Erik Spielmann, Rechtsanwalt, Fach-

anwalt für Steuerrecht. Weitere Informationen finden Sie unter www.giessen-

friedberg.ihk.de / Unsere Veranstaltungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Über diese grundlegenden Feststellungen hinaus hat der Bundesfinanzhof 

seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, nach der die streitigen Schuldzinsen und Ge-

bühren Werbungskosten des Stpfl. sind, die durch potenzielle Kapitalerträge des Stpfl. 

aus der Beteiligung an der B-GmbH veranlasst sind. Finanzierungskosten zur Anschaffung 

von GmbH-Anteilen sind danach unabhängig davon, ob die Fremdfinanzierung erforder-

lich oder die Eigenfinanzierung möglich war, als Werbungskosten zu qualifizieren.  

Die Vorschrift zum gesonderten Steuertarif im Zusammenhang mit dem Wahlrecht ist mit 

Wirkung ab dem VZ 2017 neu gefasst worden; es spricht viel dafür, dass die Rechtsgrund-

sätze des Bundesfinanzhofs entsprechend auch für den neuen Wortlaut greifen. 
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Termine für Steuerzahlungen 

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem 

Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in 

diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und kön-

nen eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine 

verbindliche Beratung  bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das 

Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis. 

 
 
Westprüfung Emde GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
engagiert ∙ kompetent ∙ persönlich 
 
 
Bremen 
Linzer Straße 9a 
28359 Bremen 
T 0421 696 88-0 
bremen@wpe-partner.de 
 
Gießen 
Südanlage 5 
35390 Gießen 
T 0641 98 44 57-0 
giessen@wpe-partner.de 
 
Kiel 
Bollhörnkai 1 
24103 Kiel 
T 0431 982 658-0 
kiel@wpe-partner.de 
 
Stade 
Schiffertorstr. 1 
21682 Stade 
T 04141 9916-0   
stade@wpe-partner.de 
 
 
A member of   
 
A world-wide network of independent 
professional accounting firms and  
business advisers. 

 

ständig informiert auch unter: 

www.westpruefung-emde.de 
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► Zurück zur Inhaltsübersicht 

November 2018 
   

Steuerart Fälligkeit 

 

Schonfrist  
bei Überwei-
sung 1 
 

Einreichungs-
frist  
bei Scheckzah-
lung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 

12.11.  
(Montag) 

15.11.  
(Donnerstag) 

9.11.  
(Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 

15.11.  
(Donnerstag) 

19.11.  
(Montag) 

12.11.  
(Montag) 

     1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der 
Steuer für jeden angefangenen Monat); maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fällig-
keitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den 
vorletzten Monat; Vierteljahreszahler mit Dauerfristverlängerung: für das vorangegange-
ne Kalendervierteljahr 

5 Vierteljahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

Dezember 2018 
   

Steuerart Fälligkeit 

 

Schonfrist  
bei Überwei-
sung 1 
 

Einreichungs-
frist  
bei Scheckzah-
lung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Einkommensteuer (mit KiSt und 
SolZ)  

 Körperschaftsteuer (mit SolZ) 

 Umsatzsteuer 2, 4 

10.12.  
(Montag) 

13.12.  
(Donnerstag) 

7.12.  
(Freitag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der 

Steuer für jeden angefangenen Monat); maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fällig-
keitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den 
vorletzten Monat 


